
Satzung über die 

Erhebung einer Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung) 

Aufgrund von § 4 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO), in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBI S. 62), die zuletzt durch Artikel 17 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBI S. 705) geändert worden ist, in 
Verbindung mit §§ 2 und 7 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (Sächs
KAG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBI. S. 116), 
das durch Artikel 2 Absatz 17 des Gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBI. S. 245) 
geändert worden ist, hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky am ......... folgende 
Satzung beschlossen: 

§ 1 Steuererhebung 

Die Stadt erhebt eine Hundesteuer als örtliche Aufwandsteuer nach den Vorschriften 
dieser Satzung. 

§ 2 Steuergegenstand 

(1) Der Besteuerung unterliegt das Halten von mehr als drei Monate alten Hunden
im Gebiet der Stadt �t gewerbl-iBhen Zwecken. Kann das Alter eines Hun
des nicht nachgewiesen werden, so ist davon auszugehen, dass er älter als drei
Monate ist.

(2) Abweichend von Absatz 1 unterliegt das Halten von Hunden durch Personen,
die sich nicht länger als zwei Monate im Gebiet der Stadt aufhalten, nicht der
Steuer, wenn diese Personen die Tiere bereits bei der Ankunft besitzen und in
einer anderen Stadt der Bundesrepublik Deutschland versteuern.

(3) Der Besteuerung unterliegt auch das Halten von gefährlichen Hunden. Nachfol
gende Hundegruppen sowie Kreuzungen dieser Rassen untereinander gelten
als gefährliche Hunde:

1. American Staffordshire Terrier
2. Bullterrier
3. Pitbull Terrier.

Nicht unter Satz 2 fallen Welpen und Junghunde bis zu einem Alter von sechs 
Monaten. 

(4) Soweit die Gefährlichkeit eines Hundes nach Absatz 3 vermutet wird, kann die
Vermutung der Gefährlichkeit widerlegt werden. Maßgeblich dafür ist die Ent
scheidung der Kreispolizeibehörde nach dem Gesetz zum Schutze der Bevöl
kerung vor gefährlichen Hunden (GefHundG) und der dazu erlassenen Rechts
verordnung und Verwaltungsvorschrift in der jeweils geltenden Fassung. Als
Nachweis ist die Entscheidung (Negativbescheinigung) der Kreispolizeibehörde
im Original oder als beglaubigte Kopie vorzulegen.
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(5) Absatz 3 gilt auch für Hunde, deren Gefährlichkeit im Einzelfall von der Kreis
polizeibehörde festgestellt wurde.

§ 3 Steuerschuldner 

(1) Steuerschuldner ist der Halter eines Hundes.

(2) Halter eines Hundes ist, wer einen Hund in seinem Haushalt oder Wirtschafts
betrieb aufgenommen hat, um ihn seinen Zwecken oder denen seines Haushal
tes oder seines Betriebes dienstbar zu machen.
Kann der Halter eines Hundes nicht ermittelt werden, so gilt als Halter, wer den
Hund wenigstens 3 Monate lang gepflegt, untergebracht oder auf Probe oder
zum Anlernen gehalten hat.

(3) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den Haushaltangehö
rigen gemeinsam gehalten.

(4) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehrere Hunde, so sind
sie Gesamtschuldner der Hundesteuer.

(5) Wird von juristischen Personen ein Hund gehalten, so gelten diese als Halter.

§ 4 Haftung

Ist der Hundehalter nicht zugleich Eigentümer des Hundes, so haftet der Eigentümer 
neben dem Steuerschuldner als Gesamtschuldner. 

§ 5 Entstellu1Jiru91 olell' StellJJell", Beginn und Ende der Steuell"pfiicht

(1) Die Hundesteuer ist eine Jahressteuer.

Die Steuerschuld für ein Kalenderjahr entsteht am 01. Januar für jeden an die
sem Tage im Stadt-/Gemeindegebiet gehaltenen über drei Monate alten Hund.

(2) Wird ein Hund erst nach dem 01. Januar drei Monate alt oder wird ein über drei
Monate alter Hund erst nach diesem Zeitpunkt gehalten, so entsteht die Steu
erschuld und beginnt die Steuerpflicht am 1. Tag des folgenden Kalendermo
nats.

(3) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hundehal
tung im Stadtgebiet durch Veräußerung, Abschaffung, Abhandenkommen, Tod
des Hundes, VVegzug des Steuerschuldners in eine andere Gemeinde oder
durch einen sonstigen Grund beendet wird. Über das Ende de1· Hundehaltung
ist ein geeigneter Nachweis bei der Abmeldung nach § ·12 Abs. 2 zu erbringen.
Kann ausschließlich ein geeigneter Nachweis über das Datum der Beendigung
der Hundehaltung nicht erbracht werden, endet die Steuerpflicht frühestens mit
Ablauf des Monats, in welchem das Ende der Hundehaltung nach § 12 Abs. 2
rn itg etei lt wurde.

§ 6 Steuersatz 

(1) Der Steuersatz für die Hundehaltung beträgt im Kalenderjahr

a) für den ersten Hund 48,00 Euro 50,00 Euro 
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b) für den zvveiterH=I-� 00,00-e:tH=e 

c) für jeden weiteren Hund � 1 0 0, 0 0 Euro. 

(2) Besteht die Steuerpflicht nicht während des gesamten Kalenderjahres, so ist
der Steuersatz anteilig zu ermitteln.

(3) '.'Verden neben d-e-��rten HL�ooen andere-Hunde gehalten, so-�
te-A-4es-e-a-!s--z.we-Hef-OO&F-Wef�efe-44aooe-+Ffl-�ffH¾�-VOn i\bsatz 1.

(4) Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach§ 8 gewährt wird, sind bei der Berech
nung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen.

(5) Die Abrechnung der Gebühren bzw. Entgelte erfolgt zuzüglich der jeweils gel
tenden gesetzlichen Umsatzsteuer soweit die Große Kreisstadt Niesky der Um
satzsteuerpflicht nach § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) unterliegt. Der hierfür
maßgebliche Zeitpunkt bestimmt sich nach§ 27 Abs. 22a UStG.

§ 7 Ste8Jle1rsa-tz ·fli.iir gefährliche Hunde

(1) Der Steuersatz für das Halten eines gefährlichen Hundes nach § 2 Abs. 3 be
trägt im Kalenderjahr

a) für den ersten Hund
b) für jeden weiteren Hund

360,00 Euro 
720,00 Euro. 

(2) Die Hundesteuer nach Absatz 1 wird erhoben

a) bei Hunden, bei denen die Gefährlichkeit vermutet wird, bis zur Vollen
dung des Monats, in dem die Negativbescheinigung nach§ 2 Abs. 4 aus
gestellt worden ist und

b) bei Hunden, bei denen die Gefährlichkeit im Einzelfall durch die Kreispo
lizeibehörde festgestellt worden ist, ab dem Folgemonat.

§ 8 Stieuerlbefreiungen

(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für das Halten von:

1. Blindenführhunden;

2. Hunden, die ausgebildet sind, ausschließlich zum Schutze und der The
rapie von Personen im Sinne des Schwerbehindertenrechts zu dienen;

3. Diensthunden der Landes- und Bundesbehörden, des Rettungsdienstes
und des Katastrophenschutzes;

4. Hunden von Forstbedienstete11;-S0We-it diese Hunde für den Forst oder
Jagdschutz erforderlich sind;

5. Hunden durch Personen, denen die Erlaubnis zur Vornahme--wisseA
schaftlicher Versuche an lebenden Tieren erteilt v.iorden ist;

6. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierasylen
u.ä. Einrichtungen untergebracht sind;

7. Herdengebrauc�

(2) Von der Steuerbefreiung ausgenommen sind gefährliche Hunde.
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§ 9 Steuerermäßigungen 

(1) Die Hundesteuer nach§ 6 ermäßigt sich auf Antrag um die Hälfte für

1. Hunde, die von zugelass", , e•Nerbes 
eaer von Einzelwächtern bei A�bung des VVachdienstes benötigt wer 
ee-R 

2. Hunde, die zur Bewachung von Geeä-L.Joen gehalten werden, 'Nenn dies
nach der Lage der örtlichen \lem3!tnisse erforderlich ist, insbesondere,
wenn das betroffene G" ·· ·ner geschlossenen
Bebauur1fr-eAtfernt ist.

3. leistungsgeprüfte Hunde von bestätigten Jagdaufsehern, Jagdpächtern
bzw. Begehungsscheininhaber;

(2) Von der Steuerermäßigung ausgenommen sind gefährliche Hunde.

§ 10 Verfahren bei Steuerbefreo1UIT1l!BJrelT1l 1UD11ol Steuerermäßigungen

(1) Für die Gewährung einer Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung maßgebend
sind die Verhältnisse bei Beginn des Kalenderjahres, in den Fällen nach § 5
Abs. 2 diejenigen, bei Beginn der Steuerpflicht.

(2) Eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird nur auf Antrag und frühes
tens ab dem Ersten des Monats gewährt, in dem der Antrag gestellt wird. Der
Antragsteller hat die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung oder Steuerer
mäßigung nachzuweisen. Die Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird auf
Dauer gewährt, solange der Befreiungsgrund vorliegt.

(3) Die Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird versagt, wenn

1. die Hunde, für die die Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung in An
spruch genommen werden soll, nach Art und Größe für den angegebe
nen Verwendungszweck nicht geeignet sind,

2. der Halter der Hunde in den letzten 5 Jahren wegen Tierquälerei rechts
kräftig bestraft wurde,

3. die Unterbringung der Hunde nicht den Erfordernissen des Tierschut
zes entspricht.

§ 11 Entrichtung der H11.JJ111ciesteuer

(1) Die Hundesteuer wird durch Bescheid für ein Kalenderjahr festgesetzt. Dem
Steuerschuldner kann ein Bescheid erteilt werden, der bis auf Widerruf mehrere
Jahre gilt.

(2) Fü1· diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr die gleiche Hunde
steuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, wird die Hundesteuer durch öffentli
che Bekanntmachung festgesetzt. Für die Steuerschuldner treten mit eiern Tage
der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn
ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. Glei
ches gilt, wenn im Vorjahr die Hundesteuer nicht für das gesamte Jahr veranlagt
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war, in dem Bescheid aber bereits die Fälligkeiten für Folgejahre angegeben 
sind. 

(3) Die Steuer ist am 15. März für das ganze Kalenderjahr fällig. Beginnt die Steu
erpflicht nach § 5 Abs. 2 im laufe eines Kalenderjahres, so ist die Steuer mit
dem nach § 6 bzw. § 7 festgesetzten Teilbetrag frühestens einen Monat nach
Bekanntgabe des Steuerbescheides fällig.

(4) Endet die Steuerpflicht während eines Kalenderjahres oder tritt ein Ermäßi
gungstatbestand ein, so wird ein bereits ergangener Steuerbescheid geändert.
überzahlte Steuer wird erstattet.

§ 12 Anzeigepfücht

(1) Wer im Stadtgebiet einen über 3 Monate alten Hund hält, hat das innerhalb von
zwei Wochen nach dem Beginn des Haltens oder nach dem der Hund das be
steuerbare Alter erreicht hat, unter Angabe der Herkunft, Rasse und des Alters,
der Stadt anzuzeigen. Mit der Anzeige erteilt der Hundehalter sein Einverständ
nis, dass die Kreispolizeibehörde die Stadt im Fall der Feststellung der Gefähr
lichkeit für diesen Hund informiert. Gleiches gilt bei Zuzug in die Stadt Niesky
mit einem oder mehreren Hunden.

(2) Endet die Hundehaltung, so ist das der Stadt innerhalb von zwei Wochen mit
zuteilen. Wird diese Frist versäumt, so kann die Hundesteuer entgegen
§ 5 Abs. 3 bis zum Ende des Kalendermonats erhoben werden, in dem die Ab
meldung eingeht. Mit der Mitteilung über das Ende der Hundehaltung muss die
noch vorhandene Hundesteuermarke an die Stadt zurückgegeben werden.

(3) Entfallen die Voraussetzungen für eine gewährte Steuerbefreiung oder Steuer
ermäßigung, so ist das der Stadt innerhalb von zwei Wochen anzuzeigen. Bei
Steuerermäßigungen ist die Verlängerung des Jagdscheins bis zum 30. April
des Jahres, in dem die Verlängerung erfolgt, der Stadt vorzulegen.

(4) Eine Verpflichtung nach Abs. 1 und 2 besteht nicht, wenn feststeht, dass die
Hundehaltung vor dem Zeitpunkt, an dem die Steuerpflicht beginnt, aufgehoben
wird.

(5) Ein Hundehalter ist verpflichtet, gegenüber der Stadt innerhalb von zwei Wo
chen anzuzeigen, wenn für ein von ihm im Stadtgebiet gehaltenen Hund die
Gefährlichkeit im Sinne von§ 2 Abs. 3 durch die Kreispolizeibehörde festgestellt
worden ist. Dies gilt auch, wenn diese Feststellung noch keine Bestandskraft
erlangt hat.

(6) Wird ein Hund veräußert oder verschenkt, so ist in der Mitteilung nach Abs. 2
der Name und die Anschrift des neuen Hundehalters anzugeben.

§ 13 Steueraufsicht

(1) Für jeden steuerpflichtigen Hund wird bei der Anzeige nach § 12 von der Stadt
verwaltung eine Hundesteuermarke ausgegeben. Für von der Hundesteuer be
freite Hunde erfolgt die Ausgabe der Hundesteuermarke sobald die Anzeige er
stattet und bestätigt wurde.
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(2) Der Hundehalter muss die von ihm gehaltenen, außerhalb des von ihm bewohn
ten Hauses und des umfriedeten Grundbesitzes, laufenden Hunde mit einer gül
tigen und sichtbar befestigten Hundesteuermarke versehen. Der Hundehalter 
ist verpflichtet, den Beauftragten der Stadt die gültige Steuermarke auf Verlan
gen vorzuzeigen; werden andere Personen als der Hundehalter mit dem Hund
angetroffen (Hundeführer), sind auch diese Personen hierzu verpflichtet.

(3) Bis zur Ausgabe der neuen Steuermarken behalteR---Gh.,�herigen Steuermar
*��

(4) Def---t=!uooe-R-a#ef---i.&t--9$-fliChtet, die Hundestetlef-Ffl-3-P.{O in der von der Stadt
fe&�ele-§ten Frist umzutauscABfl-:-

(5) Bei Verlust der Steuermarke wird eine Ersatzmarke ausgegeben. Hierfür wer
den Verwaltungskosten von 2,50 Euro 5,00 Euro erhoben.

§ 14 Ordnungswidrigkeatierii

(1) Ordnungswidrig nach § 6 Abs. 2 Ziffer 2 SächsKAG handelt, wer vorsätzlich
oder leichtfertig

1. seiner Meldepflicht nach§ 12 Abs. 1, 2, 3, 5 oder 6 dieser Satzung nicht
oder nicht rechtzeitig nachkommt,

2. der Verpflichtung zur Anbringung der Steuermarke am Halsband des
Hundes nach§ 13 Abs. 2 nicht nachkommt.

(2) Gemäß§ 6 Abs. 3 SächsKAG kann die Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße
bis zu 10.000,00 Euro geahndet werden.

§ 15 In-Kraft-Treten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Satzung über die Hundesteuer vom
07.05.2001 außer Kraft.

Niesky, ......................... . 

Kathrin Uhlemann 
Oberbürgermeisterin 

Hinweis auf§ 4 Abs. 4 SächsGemO 

Satzungen, die unter Verletzung von Ve,fahrens- und Formvorschriften zustande ge
kommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,

2. Vorschriften, über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
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3. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach§ 52 Abs. 2 SächsGem0 wegen
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder

b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der
Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 oder 4 SächsGemO geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
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